
 

Das Präsidium des Landgerichts 

320 E – 50. 2/24                             Bielefeld, den 15.07.2024 

 

 

11. Änderungsbeschluss zur Geschäftsverteilung 

für das Landgericht Bielefeld im Jahr 2024 

 

pp. 

 
I. Die Geschäftsverteilung wird mit Wirkung zum 01.08.2024 wie folgt geändert: 
 
1. 

Richterin Peters wird mit 0,7 ihrer Arbeitskraft der 21. großen Strafkammer und mit 0,3 

ihrer Arbeitskraft der 15. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) zugewiesen. 

 

2. 

Das Präsidium nimmt nach Anhörung gem. § 21e Abs. 6 GVG zustimmend zur Kennt-

nis, dass Vorsitzende Richterin am Landgericht Stellbrink im Umfang von 0,2 ihrer Ar-

beitskraft für Aufgaben der Justizverwaltung freigestellt wird. 

 
II. Die Geschäftsverteilung wird mit Wirkung zum 08.08.2024 wie folgt geändert: 
 
Richter am Landgericht Reiner scheidet aus der 18. Strafkammer (Strafvollstreckungs-

kammer) aus und wird mit 0,3 seiner Arbeitskraft der 23. Zivilkammer zugewiesen, der 

er dann mit 0,4 seiner Arbeitskraft angehört. 

 
III. Die Geschäftsverteilung wird mit Wirkung zum 15.08.2024 wie folgt geändert: 



 

1. 

Richter Meyer-Stolte wird mit 0,7 seiner Arbeitskraft der 20. großen Strafkammer und 

mit 0,3 seiner Arbeitskraft der 18. Strafkammer (Strafvollstreckungskammer) zugewie-

sen. 

 

2.  

Richterin Dr. Mers scheidet aus der 20. großen Strafkammer und wird der 19. Zivil-

kammer zugewiesen. 

 

IV. 

Zum Wahlvorstand für die Wahl des Präsidiums des Landgerichts, dessen Geschäfts-

zeit am 01.01.2025 beginnt, werden Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Kummer, 

Richterin am Landgericht Detert sowie Richter am Landgericht Prof. Dr. Mand (ordent-

liche Mitglieder) bestellt. 

 

Ersatzmitglieder in der nachstehend aufgeführten Reihenfolge sind bei Verhinderung 

oder Ausscheiden der Mitglieder des Wahlvorstands Vorsitzender Richter am Landge-

richt Dr. Bovenschulte, Richter am Landgericht Steiling sowie Richterin am Landgericht 

Schulte-Ostermann. 

 

 
Petermann Kleine Dr. Misera 
   
 
 
Müller Nabel Poch  
   
 
 
Schröder Dr. Trautwein Dr. Windmann 
 
 
VRLG Kleine und VRLG Müller sind urlaubsbedingt an der Unterschriftsleistung  

gehindert. 
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